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Materialprüfanstalt MPA Braunschweig 
13.08.2018 Brandschutzdokumentation
BD-2101/177/18-MPA BS
Feuerwiderstand

Wellhöfer Kniestocktüre
(Ausführung FeuerSchutz FS30 2S)

Feuerwiderstandsdauer:   30 Minuten 
Kniestocktüre mit Anschluss-System                                              

Es werden die Kriterien bezogen auf den Revisionsöffnungsabschluss für die 
Feuerwiderstandsklasse „I 30" nach DIN 4102-11:1985-12 erfüllt. 
Weiterhin werden die Kriterien nach DIN 4102-2:1977-09 auch bei einer 
Brandbeanspruchung von der Außenseite des Verschlusses eingehalten.

-> zulässig beispielsweise zum Einbau in
     tragende und nichttragende, raumabschließende Wände aus:
         - Beton- und Stahlbeton aus Normalbeton 
         - Leichtbeton 
         - Mauerwerk und Wandbauplatten 
         - Leichtbeton mit haufwerksporigem Gefüge
         - bewehrtem Porenbeton
        Nichttragende, raumabschließende Wände aus:
         - Gipskarton-Bauplatten in Metallständerweise
        

-> zulässig für Kombination mit WärmeSchutz 3D
     (Kniestocktüre mit luftdichtem Anschluss)

*Aufgrund der eingeführten Verwaltungsvorschriften Technische Baubestimmungen benötigt das Produkt 
  keinen Verwendungsnachweis mehr. Für die Verwendung sind die jeweiligen Landesbauordnungen mit 
  den zugehörigen technischen Baubestimmungen bzw. Sonderbauvorschriften zu beachten.

*

STAND 20.08.2018 bis 06.01.2021
*Aufgrund der in Einführung befindlichen Verwaltungsverordnung Technische Baubestimmungen benötigt das 
  Produkt keinen Verwendungsnachweis mehr. Für die Verwendung ist die jeweilige Landesbauordnung mit den 
  zugehörigen technischen Baubestimmungen bzw. Sonderbauvorschriften zu beachten.

Version 818a:
Festlegung 07.01.2021 GF,VI,BT,MW
betrifft NAV, MassBox, dieses Prüfzeugnis.
Aufgrund der eingeführten Verwaltungsvorschriften Technische Baubestimmungen benötigt das Produkt 
keinen Verwendungsnachweis mehr. Für die Verwendung ist die jeweilige Landesbauordnung mit den 
zugehörigen technischen Baubestimmungen bzw. Sonderbauvorschriften zu beachten.

Von: Schilling Kathrin < > kathrin.schilling@ulbrich-wuerzburg.de
Gesendet: Dienstag, 6. Oktober 2020 14:07
An: Gillmeister Martin < >Gillmeister@wellhoefer.de
Betreff: AW: AZ 17/001111 - Wellhöfer Treppen Angebotstext für KNFS

Sehr geehrter Herr Gillmeister,

vielen Dank für ihre heutige Anfrage. Inhaltlich passt der Text noch so, ich würde ihn nur auf die aktuelle 
Situation anpassen. Formulierungsbeispiel:

„Nach den zwischenzeitlich eingeführten Verwaltungsvorschriften Technische Baubestimmungen, 
welche die ehemaligen Bauregellisten ersetzen, benötigt unser Produkt keinen 
Verwendungsnachweis mehr. Für die Zulässigkeit der Verwendung sind die jeweiligen 
Landesbauordnungen mit den zugehörigen Technischen Baubestimmungen bzw. 
Sonderbauvorschriften zu beachten.“

Ich gehe davon aus, dass zwischenzeitlich kein Bundesland in seinen Technischen Baubestimmungen eine 
abweichende Regelung getroffen hat, wonach nun doch wieder ein Verwendungsnachweis vorgesehen wäre. 
Dies sollten Sie ggf. gelegentlich überprüfen. Wenn ich hier recherchieren soll, bitte ich um kurze Mitteilung.

Mit freundlichen Grüßen

Kathrin Schilling
Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht
Fachanwältin für Verwaltungsrecht

Sekretariat:                       
Theresa Reuter
Tel. 0931/32100-26
theresa.reuter@ulbrich-wuerzburg.de
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